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Landratsamt Freyung-Grafenau 
Az.: 21-214/4-30 
 

Änderung und gleichzeitige Neufassung der  
Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 

des Schulverbandes Ringelai 
 
Der Schulverband Ringelai hat mit Beschluss der 
Schulverbandsversammlung vom 04.08.2021 seine 
Verbandssatzung geändert und gleichzeitig neuge-
fasst.  
 
Die gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i. V. m. 
Art. 48 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) durch den Schulver-
band erforderliche Anzeige der Änderung und 
gleichzeitigen Neufassung wird hiermit gemäß Art. 
48 Abs. 3 KommZG nachstehend bekannt ge-
macht. 
 

Freyung, 12.08.2021 
LANDRATSAMT FREYUNG-GRAFENAU 

 
Manzenberger 

Verwaltungsoberinspektorin 

 
Verbandssatzung für den Schulverband Ringelai 

 
    

Die Regierung von Niederbayern hat durch 
Rechtsverordnung vom 05. März 2004 für das 
Gebiet der Gemeinden Ringelai und Perlesreut die 
Grundschule Ringelai errichtet. Die Schulver-
bandsversammlung hat am 04.08.2021 die folgen-
de     

          
Verbandssatzung    

          
beschlossen.         

     
   

Übersicht:           
§ 1 Bestand des Schulverbandes       

§ 2 Organe des Schulverbandes       

§ 3 Schulverbandsversammlung       

§ 4 Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprü-

fung       

§ 5 Schulverbandsvorsitzender       

§ 6 Rechtsstellung des Schulverbandsvorsitzenden 

und der übrigen Mitglieder der    

Schulverbandsversammlung        
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§ 7 Geschäftsgang des Schulverbandes     

§ 8 Geschäftsführung des Schulverbandes    

§ 9 Kassengeschäfte des Schulverbandes    

§ 10 Finanzierung des Schulverbandes     

§ 11 Auseinandersetzung         

§ 12 Bekanntmachungen des Schulverbandes  

§ 13 Inkrafttreten          

          

        
§ 1 Bestand des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband besteht aufgrund der Errich-
tung der Grundschule Ringelai als Verbandsschule. 
   
(2) Mitglieder des Schulverbandes sind die Ge-
meinden Ringelai und der Markt Perlesreut.  
  
(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulver-
bandes umfasst den mit Rechtsverordnung  
der Regierung von Niederbayern festgelegten 
Schulsprengel der Verbandsschule Grundschule 
Ringelai.   
         
(4) Der Schulverband führt den Namen „Schulver-
band für die Grundschule Ringelai“ und hat 
seinen Sitz in Ringelai.          

          
          

§ 2 Organe des Schulverbandes   
    

Organe des Schulverbandes sind      
   
1.   die Schulverbandsversammlung,     
    
2. der/die Vorsitzende des Schulverbandes (Schul-
verbandsvorsitzender).      

          
          

§ 3 Schulverbandsversammlung  
    

(1) In die Verbandsversammlung werden die ers-
ten Bürgermeister der am Schulverband beteilig-
ten Gemeinden entsandt. Daneben entsenden 
Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden Jah-
res 51 bis 100 Schülerinnen und Schüler die Ver-
bandsschule besuchen (Verbandsschüler), einen 
und für jedes weitere angefangene Hundert Ver-
bandsschüler nochmals einen weiteren Verbands-
rat in die Verbandsversammlung. Stellt eine Ge-
meinde wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler 
zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind sie durch 
den Gemeinderat vor der nächsten Verbandsver-
sammlung abzuberufen. 

       
(2) Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 
führt der / die Vorsitzende des Schulverbandes. 
   
(3) Die Schulverbandsversammlung ist zuständig 
für die ihr nach Art. 34 Abs. 2 KommZG vorbehal-
tenen Angelegenheiten.         
          
          
§ 4 Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprü-

fung 
 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt der 
Schulverbandsversammlung.     
          

          
§ 5 Schulverbandsvorsitzender 

 
(1) Die Schulverbandsversammlung wählt aus 
ihrer Mitte auf die Dauer von 6 Jahren den Schul-
verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter.
    
(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die 
Beschlüsse der Schulverbandsversammlung und 
erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegen-
heiten, die nach der Gemeindeordnung dem 
ersten Bürgermeister zukommen.      
            

          
§ 6 Rechtsstellung des Schulverbandsvorsitzen-
den und der übrigen Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertre-
ter und die übrigen Mitglieder der Schulverbands-
versammlung sind ehrenamtlich tätig.    
    
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die 
ihr kraft Amtes angehören, erhalten keine Ent-
schädigung. Die übrigen Mitglieder der Schulver-
bandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 20 € für jede Sitzung.  
    
(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
erhalten auf Antrag:      
1. als Angestellte eine Entschädigung für den 
nachgewiesenen Verdienstausfall,     
2. als selbstständig Tätige eine Pauschalentschädi-
gung für den entstandenen Verdienstausfall in 
Höhe von 10 Euro für jede angefangene Stunde 
der Sitzungsdauer,      
3. wenn ihnen im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel  
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nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, eine Pauschalentschädigung wie für 
selbstständig Tätige.     

          
          

§ 7 Geschäftsgang des Schulverbandes 
 
Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Im Übrigen gelten für den Ge-
schäftsgang die Bestimmungen der Gemeindeord-
nung.       
          

          
§ 8 Geschäftsführung des Schulverbandes  

 
Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die 
Gemeindeverwaltung desjenigen Verbandsmit-
glieds bestimmt, das den Verbandsvorsitzenden 
stellt. Für die Aufwendungen zur Führung der Ge-
schäftsstelle erhält das betroffene Schulver-
bandsmitglied einen Verwaltungskostenersatz 
nach dem Maß der tatsächlichen Inanspruchnah-
me.    
          

          
§ 9 Kassengeschäfte des Schulverbandes 

  
Die Kassengeschäfte des Schulverbandes werden 
am Ort der Geschäftsstelle des Schulverbands 
geführt.           

          
          

§ 10 Finanzierung des Schulverbandes 
   

(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch 
sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf 
von den Verbandsmitgliedern eine Schulver-
bandsumlage gem. Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG.
   
(2) Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festle-
gung in vierteljährlichen Teilbeträgen mit Fälligkeit 
jeweils zum ersten Werktag eines Vierteljahres zu 
entrichten. Soweit der Umlagebetrag noch nicht 
festgelegt ist, wird eine Vorauszahlung in Höhe 
des zuletzt festgesetzten Betrages fällig.  
Bei verspäteter Zahlung ist die Umlageschuld mit 
dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen.     

          
          

§ 11 Auseinandersetzung 
 

Im Falle der Auflösung des Schulverbandes oder 
des Ausscheidens einer Mitgliedsgemeinde findet 

eine Auseinandersetzung nach Art. 47 KommZG 
statt.     

          
          

§ 12 Bekanntmachungen des Schulverbandes 
 

(1) Die Bekanntmachungen der Satzungen des 
Schulverbandes erfolgen im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Freyung - Grafenau.   
  
(2) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes 
weisen auf die Bekanntmachungen in ihren amtli-
chen Bekanntmachungen hin.       
               
    

§ 13 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  
     
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von 
Fragen des Schulverbandes Ringelai (Verbandssat-
zung) vom 29.12.2014 außer Kraft.     
         
         
Ringelai, 04.08.2021          
Schulverband Ringelai 
   
       
Dr. Carolin Pecho         
Schulverbandsvorsitzende         
         
 
 
 
 
 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
Az.: 30-083-01 

 

Übung der Bundeswehr  

vom 20.09.2021 - 24.09.2021 

 Manövermeldung 

 

Die Bundeswehr führt in der 38. Kalenderwoche, 
vom 20.09.2021 bis zum 24.09.2021, eine sogen. 
„Freilaufende Kompanieübung“ im Landkreis 
Freyung-Grafenau und den benachbarten Land-
kreisen durch. 
 
Übungsart: Freilaufende Kompanieübung  
 
Übungszeitraum: Vom 20.09.21 bis 24.09.21 
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Geplante Bereiche: 
 
Betroffene Landkreise: Freyung-Grafenau, Dingol-
fing-Landau, Passau, Deggendorf, Regen, 
Straubing-Bogen, Regensburg, Cham 
 
Anzahl/Art Fahrzeuge gesamt: 40 Radfahrzeuge 
 
Truppenstärke gesamt: 60 Soldaten 
 

 

Hinweise: 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf mögliche 

Gefahren und Behinderungen im Straßenverkehr 

einzustellen! 

 

Verbände sind üblicherweise mittels Flaggen und 

einheitlicher Beleuchtung gekennzeichnet und 

durch ihr Verkehrsverhalten als geschlossene Ein-

heit wahrnehmbar. Sie werden sodann rechtlich 

wie ein einzelnes Fahrzeug behandelt. Gegenüber 

allen anderen Verkehrsteilnehmern wird ein so-

genanntes Kolonnenvorrecht wirksam, wenn das 

führende Fahrzeug entsprechend berechtigt war. 

Dieses Vorrecht gilt bei rechts vor links, Verkehrs-

ampeln und Verkehrsregelungen durch Verkehrs-

zeichen. Daraus folgt unter anderem, dass bei 

berechtigter Einfahrt des Führungsfahrzeugs alle 

dem Verband zugehörigen Fahrzeuge Kreuzungen 

und Einmündungen passieren dürfen. Das Unter-

brechen eines geschlossenen Verbands ist, außer 

an aufgrund der Länge des Verbandes eigens für 

den übrigen Verkehr gelassenen Zwischenräumen, 

nicht erlaubt.  

Größere Marschverbände werden durch Ver-

kehrssicherungsposten zusätzlich abgesichert. 

 

Kennzeichnungsflaggen und ihre Bedeutung: 
 

Farbe Verwendung 

Schwarz-Weiß 
diagonal geteilt 

Verbandsführer, der nicht 
fest in der Kolonne fährt 

Blau Erstes bis vorletztes Fahrzeug 
des Verbandes 

Grün Letztes Fahrzeug im Verband 

 
Weitere Flaggen und ihre Bedeutung: 
 

Farbe Verwendung 

Gelb Defektes/Beschädigtes 
Fahrzeug 

Rot Fahrzeug, von dem erhöhte 
Gefahr ausgeht. (Zum Bei-
spiel beim Abschleppen 
oder wenn eine besonders 
hohe Menge Kraftstoff mit-
geführt wird). 

  

 
 

Soweit es Art und Umfang der Manöver/Übung 

erforderlich machen, werden nötige Absprachen 

direkt durch die übenden Truppenteile mit den 

zuständigen örtl. „Forstdienststellen“ und den 

betroffenen „Grundstückseigentümern“ durchge-

führt (Einvernehmen).  

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den 
Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. 
Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und Verkauf 
von militärischen Munition, Sprengkörpern und 
Sprengstoff ist verboten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Spreng- oder Kampfmitteln und 
Munition wird hingewiesen. Wer Kampfmittel 
findet, hat dies unverzüglich der Bundeswehr 
selbst unter der eingerichteten Servicenummer: 
08551 – 912 – 2601 oder der nächsten Polizei-
dienststelle mitzuteilen. Munition oder Spreng-
körper dürfen wegen der Unfallgefahr nicht be-
rührt werden. Für die Entsorgung der Fundmuniti-
on / Kampfmittel ist nach dem Verursacher-Prinzip 
die Bundeswehr selbst uneingeschränkt zustän-
dig.  
 

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forst-

schäden, für Schäden an privaten Straßen und 

Wegen sowie für sonstige Schäden sind unabhän-

gig von der Höhe der Schadensforderung umge-

hend schriftlich bei der Gemeinde anzumelden. 

Formblätter (Einzelanträge) liegen dort vor bzw. 

sind von der Bundeswehr direkt anzufordern. Die 

Gemeinden leiten die bei ihr eingegangenen An-

träge möglichst innerhalb von zwei Wochen an die 

örtlich zuständige Standortverwaltung mit Gelän-

debetreuungsstellen weiter.  

 

 

Freyung, 18.08.2021 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

gez. 

 

Schier 

Oberregierungsrätin 
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Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 19.07.2021 unter dem Aktenzeichen 
40-2-BG-56-2021 der ATC Germany Holdings 
GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen, eine 
Baugenehmigung für die Errichtung eines Funk-
mastes (h = 40,58 m) auf dem Grundstück Flur-
nummer 1810 der Gemarkung Hinterschmiding, 
Gemeinde Hinterschmiding, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bay-
erischen Verwaltungsgericht in Regensburg (Post-
fachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regens-
burg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regens-
burg) schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1) Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Ein-
reichung zur Niederschrift Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. 

– 1)Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ-
gen zum Verwaltungsgericht ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57175 wird empfohlen. 
 
 
Freyung, 19.08.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 10.08.2021 unter dem Aktenzeichen 
40-1-BG-697-2020 der Immofanten GmbH, Am 
Marktplatz 7, 82125 Planegg, eine Baugenehmi-
gung für die Errichtung von elf Eigentumswohnun-
gen auf dem Grundstück Flurnummer 168/1 der 
Gemarkung Mauth, Gemeinde Mauth, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 

http://www.vgh.bayern.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bay-
erischen Verwaltungsgericht in Regensburg (Post-
fachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regens-
burg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regens-
burg) schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1) Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Ein-
reichung zur Niederschrift Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. 

– 1)Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-

gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ-
gen zum Verwaltungsgericht ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 301, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57173 wird empfohlen. 
 
 
Freyung, 19.08.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
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